
Erklärung zur Vollmacht in schulischen Angelegenheiten 
(Bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben ) 

 
Schülerin / Schüler:  

 

 

 

Achtung!  Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch Vorlage eines 

gerichtlichen oder amtlichen Bescheides nachzuweisen. 

 

Name der Mutter:  
  

Name des Vaters:  
 

Anschrift:  
  

Anschrift:  
 

  
  

  
 

Telefon:  
  

Telefon:  
 

Sorgeberechtigt:  Ja 
  

Sorgeberechtigt:  Ja 
 

  Nein    Nein  

 

Die Schülerin / der Schüler lebt bei   der Mutter 
  dem Vater 
     

Oldenburg, den  
 

Unterschrift der Mutter  Unterschrift des Vaters 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bitte wenden und ebenfalls die Rückseite ausfüllen - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.Grabert
Texteingabe
nur für den Beschulungszeitraum an der Staatlichen Regelschule Niedersachswerfen gültig

k.grabert
Textfeld
_______________________, _____________

   Ort, Datum



– Bitte wählen Sie nur eine der drei folgenden Möglichkeiten – 
 
 

 1. Information an beide Elternteile  
 
Wir wünschen, in schulischen Angelegenheiten stets beide informiert zu werden. Wir tragen dafür Sorge, dass 
der Schule immer die aktuellen Adressen bekannt sind. 
 

 

 
Oldenburg, den 
 
 

 

 Unterschrift der Mutter  Unterschrift des Vaters  

 
 2. Information  an nur ein Elternteil 

 
Bitte informieren Sie in schulischen Angelegenheiten   nur die Mutter 
   nur den Vater 
 
Wir stehen in ständigem Austausch über schulische Belange. Die Mutter / der Vater leitet die Informationen 
an die Mutter / den Vater weiter. 
 
 
Oldenburg, den 
 
 

 

 Unterschrift der Mutter  Unterschrift des Vaters  

 
 3. Abtretung der Vollmacht in schulischen Angelegenheiten 

 
Hiermit erteile ich Frau / Herrn 

  

 (Name der Mutter oder des Vaters, bei der / dem die Schülerin / der Schüler lebt) 

 
die Vollmacht die Interessen meiner Tochter / meines Sohnes 

  

 (Name der Schülerin / des Schülers) 

 
in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der zu besuchenden Schule und der Schulbehörde zu 
vertreten.  
 
Die Vollmacht gilt bis zum schriftlichen Widerruf. 
 
 
 

 

 Ort, Datum  Unterschrift des sorgeberechtigten Elternteils, bei dem 
die Schülerin / der Schüler nicht lebt. 

 

 

 

 




